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„Garten der Erinnerung“ 
Neues gartenähnliches Gräberfeld für Urnen- und Sargbestattungen 

Charakteristisch für das neue Feld sind neben der geschwungenen Wegeführung die 

Baumgräber, welche als neue Bestattungsmöglichkeit das Angebot auf unserem 

Matthäusfriedhof erweitern. 

Im inneren Bereich können Urnenbestattungen und im Randbereich Sargbestattungen 

vorgenommen werden. 

Die Pflege des neuen Grabfeldes übernimmt die Kirchengemeinde für Sie. 

Bei den Baumgrabstätten besteht die Möglichkeit zur Wahl einer Grabstätte mit stehendem 

oder liegendem Grabmal. 

In Baumgrabstätten können bis zu zwei Urnen bestattet werden. Diese Grabstätten sind 

Wahlgrabstätten und können auch bereits zu Lebzeiten ausgesucht und erworben werden. 

Ferner gibt es noch die Möglichkeit der Bestattung im Reihengemeinschaftsfeld sowie in einem 

Partnergrab für zwei Urnen. 

Die Reihengrabstätten können nicht zu Lebzeiten erworben werden, da diese zum Zeitpunkt der 

Bestattung der Reihe nach vergeben werden. 

Den Mittelpunkt des „Garten der Erinnerung“ bildet ein Aufenthaltsbereich mit ansprechender 

Sitzgelegenheit und einem solarbetriebenen Quellstein. Auch die punktuell versetzten Lampen 

für indirekte Beleuchtung werden mit Sonnenenergie betrieben. 

Vor dem Hintergrund, das einheitliche Gesamtbild nicht zu beeinträchtigen, ist das Ablegen von 

Grabschmuck, Sträußen und anderer Devotionalien nicht gestattet. 

Weitere Informationen zum „Garten der Erinnerung“ erhalten Sie in der Friedhofsverwaltung 

oder auch beim Friedhofsgärtner. 

 

 

 

Ihre Ev. Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim, Bocholder Str. 32, 45355 Essen, Email: friedhof@borbeck-vogelheim.de, Tel. 0201 86563-37 

Gebühren 

Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen Reihengrabstätte für eine Urne 2-stellige Urnenreihengrabstätte Reihengrab für eine Sargbestattung 

Grabmal: stehend oder liegend Namenskennzeichnung an einer Stele Liegender Grabstein je Partnergrab Liegender Grabstein je Bestattung 

2.730,00 € mit Stele und 1 Bronzetafel 
(zweite Tafel: 150,- €) 

2.450,- € mit liegendem Stein und 1 Beschriftung 
(Zweitbeschriftung: 185,- €) 

Verlängerungsgebühr: pro Jahr 105,25 € 

865,- € 
mit schwarzer Granitnamensplatte 

inkl. Beschriftung (Vor- und Zuname) 

1.085,- € 
mit Pultstein und Erstbeschriftung 

Zweitbeschriftung: 185,- € 
(jew. Vor- und Zuname) 

Verlängerungsgebühr: pro Jahr 37,00 € 

1.509,- € 
mit Liegeplatte und Beschriftung 

(Vor- und Zuname) 


